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 Veröffentlicht am 21.09.1960

Norm

KO §11

KO §12

Rechtssatz

Pfändung des durch eine Vereinbarung zwischen dem den Nachlaß vertretenden Erben und dem Kurator des

abwesenden P3ichtteilsberechtigten festgelegten Anspruches ist rechtswirksam, auch wenn die

abhandlungsbehördliche und p3egschaftsbehördliche Genehmigung der Vereinbarung erst später erfolgt. Die später

als sechzig Tage darau8olgende Erö8nung des Konkurses über das Vermögen des Noterben hindert den

Überweisungsgläubiger nicht daran, den in Exekution gezogenen Anspruch selbst gegen den Erben, dem der Nachlaß

mittlerweile eingeantwortet wurde, zu verfolgen.
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